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V. Nachtrag zum Gesundheitsgesetz 
 
 
 
Anträge vom 3. April 2006 
 
 
 
FDP-Fraktion 

 
 
 
Art. 52ter (neu im Nachtrag): Streichen. 

 
 
Art. 55 Bst. e (neu im Nachtrag): Streichen. 

 
 

Begründung: 

 
Ein Verkaufsverbot für Raucherwaren an Personen unter 18 
Jahren kommt einer faktischen Bevormundung von Jugend-
lichen gleich. Aus liberaler Sicht sollten Konsumenten be-
treffend ihrer Kaufentscheide frei sein. 
 
Zudem ist ein solches Verkaufsverbot mit einem verhältnis-
mässigen Aufwand kaum durchsetzbar, da Jugendliche das 
Verbot relativ einfach umgehen können. Ein derartiges Ver-
bot, das nicht umsetzbar ist, ist aber abzulehnen. 
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